
Senatsbeschluss vom 30.04.2014 
- im Genehmigungsverfahren - 
 

Fachprüfungsordnung (FPO) für das  
Fach Philosophie im Interdisziplinären Bachelorstudiengang  

der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
Vom TT. MM. JJJJ 

Aufgrund des Art. 5 § 3 Satz 1 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bay-
ern vom 29. März 1924 (BayRS 2220-1-K) erlässt die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) 
folgende Prüfungsordnung: 

§ 1  
Allgemeine Regelungen 

Das Fach Philosophie kann im Interdisziplinären Bachelorstudiengang der KU im Umfang von 
bis zu 90 ECTS-Punkten absolviert werden. 

§ 2  
Pflicht- und Wahlpflichtmodule 

(1) Folgende Pflichtmodule sind im Umfang von 25 ECTS-Punkten erfolgreich zu absolvieren: 

1. Einführung in das Studium der Philosophie: 5 ECTS-Punkte; Anwesenheitspflicht (unbe-
notet). 

2. Einführung in die Kulturphilosophie und Anthropologie: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: 
schriftliche Hausarbeit, Klausur oder mündliche Prüfung. 

3. Einführung in die Ethik: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: schriftliche Hausarbeit, Klausur 
oder mündliche Prüfung. 

4. Einführung in die Theoretische Philosophie: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: schriftliche 
Hausarbeit, Klausur oder mündliche Prüfung. 

5. Philosophische Lektüre Grundkurs: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: mündliche Prüfung. 

(2) Wird im Fach Philosophie die Bachelorarbeit geschrieben, sind die folgenden Pflichtmodule im 
Umfang von 15 ECTS-Punkten erfolgreich zu absolvieren, die ansonsten als Wahlpflichtmodu-
le gewählt werden können:  

1. Philosophisches Proseminar: 5 ECTS-Punkte; Voraussetzung: erfolgreiche Teilnahme an 
den Modulen Einführung in das Studium der Philosophie, Einführung in die Kulturphiloso-
phie und Anthropologie, Einführung in die Ethik und Einführung in die Theoretische Philo-
sophie; Modulprüfung: schriftliche Hausarbeit. 

2. Philosophisches Hauptseminar: 5 ECTS-Punkte; Voraussetzung: erfolgreiche Teilnahme 
am Modul Philosophisches Proseminar; Modulprüfung: schriftliche Hausarbeit. 

3. Philosophische Lektüre Leistungskurs: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: mündliche Prü-
fung. 

(3) Wird im Fach Philosophie die Bachelorarbeit geschrieben, ist mindestens eines der folgenden 
Wahlpflichtmodule im Umfang von 5 ECTS-Punkten erfolgreich zu absolvieren:  

1. Allgemeine Ethik und Handlungstheorie: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: schriftliche 
Hausarbeit, Klausur oder mündliche Prüfung. 

2. Theoretische Philosophie: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: schriftliche Hausarbeit, Klausur 
oder mündliche Prüfung. 

(4) Folgende weitere Wahlpflichtmodule können gewählt werden: 



1. Einführung in die Philosophiegeschichte: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: schriftliche 
Hausarbeit, Klausur oder mündliche Prüfung. 

2. Medizin- und Bioethik: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: schriftliche Hausarbeit, Klausur 
oder mündliche Prüfung. 

3. Anwendungsfelder der praktischen Philosophie: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: schriftli-
che Hausarbeit, Klausur oder mündliche Prüfung. 

4. Einführung in die Transzendentalphilosophie: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: schriftliche 
Hausarbeit, Klausur oder mündliche Prüfung. 

5. Einführung in die Phänomenologie: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: schriftliche Hausar-
beit, Klausur oder mündliche Prüfung. 

(5) Wird im Fach Philosophie die Bachelorarbeit geschrieben, können folgende Wahlpflichtmodu-
le gewählt werden:  

1. Philosophisches Praktikum (Modul mit Praxisbezug): 5 ECTS-Punkte; Voraussetzung: er-
folgreiche Teilnahme am Modul Philosophisches Proseminar; Modulprüfung: Praktikums-
bericht (unbenotet). 

2. Auswärtsstudium Philosophie: 10 ECTS-Punkte; Voraussetzung: erfolgreiche Teilnahme 
an den Modulen Einführung in das Studium der Philosophie, Einführung in die Kulturphilo-
sophie und Anthropologie, Einführung in die Ethik und Einführung in die Theoretische Phi-
losophie; Learning Agreement.  

§ 3  
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2014 in Kraft.  
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